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Nr. 1 -   Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 07.11.2023 

 
In der öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kyffhäuserkreises am 
07.11.2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 2023/7/090 
Jugendhilfeplanung des Kyffhäuserkreises  
Teilfachplan „Hilfen zur Erziehung 2024-2027" 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Jugendhilfeplan - Teilfachplan „Hilfen zur Erziehung“ für 
die Jahre 2024- 2027. 
 
Die Anlage des Beschlusses liegt gemäß § 14 Abs. 4 der Hauptsatzung des Kyffhäuserkreises in 
der Zeit vom 4. März bis 15. März 2024 beim Landratsamt des Kyffhäuserkreises in 99706 
Sondershausen, Markt 8, Zimmer 2.01, während der üblichen Öffnungszeiten aus. 
 
 
Beschluss Nr. 2023/7/091 
Ausgestaltung der Kita- Fachberatung im Kyffhäuserkreis - Abschluss von Vereinbarungen 
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zur Umsetzung der Fachberatung für Kindertagesstätten in eigener Verantwortung bei freien 
Trägern der Jugendhilfe ab 2024 
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss von Vereinbarungen mit 
freien Trägern, die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen in eigener Verantwortung ab 2024 
erbringen möchten. 
 

Nr. 2 - Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl der Kreistagsmitglieder am 26. 
Mai 2024 

 

1. Im Landkreis Kyffhäuserkreis sind am 26. Mai 2024 40 Kreistagsmitglieder zu wählen. 
 
Wählbar für das Amt eines Kreistagsmitglieds sind nur Wahlberechtigte, die am Tag der Wahl 
das 18. Lebensjahr vollendet haben (§§ 12, 27 Abs. 3 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt 
sich im Sinne aus §§ 1, 2, 27 Abs. 3 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt im Landkreis haben; der Aufenthalt wird vermutet, 
wenn die Person in einer Gemeinde des Landkreises gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen 
ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, §§ 12 und 27 Abs. 3 
ThürKWG). 
 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland zurzeit: 

 Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 

 
(Zum Kreistagsmitglied sind Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche (§§ 1 Abs. 2, 27 Abs. 3 ThürKWG) 
 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet (§§ 12, 27 Abs. 3 ThürKWG). 
 

1.1 Für die Wahl der Kreistagsmitglieder können Wahlvorschläge von Parteien im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 
 
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Ein 
Wahlvorschlag darf höchstens 40 Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsdatums, 
ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in 
einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen. 
Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt 
werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von mindestens zehn 
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur 
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einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig. 

 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, 
dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin des Landkreises abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 

 

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 
ThürKWO enthalten: 
 
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der Bewerber unter Angabe 
ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 

 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 
 

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 
 Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen: 
 
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie 

nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt sind 
und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, 

 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 
Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung, 

 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer 
der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG, 

 

d) Bescheinigung der Gemeinde über die Wählbarkeit der einzelnen Bewerber nach dem 
Muster der Anlage 23 zur ThürKWO, 

 
 e) Bescheinigung der Gemeinde über die jeweilige Wahlberechtigung der Unterzeichner des 

Wahlvorschlags, ggf. des Beauftragten und seines Stellvertreters nach dem Muster der 
Anlage 24 zur ThürKWO. 

 

2.  Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten Bewerber müssen in einer zu 
diesem Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
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werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern einer 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber und die 
Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der 
Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei 
haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber der 
Wahlleiterin des Landkreises an Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Festlegung 
der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der 
Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war und dass den sich für die Aufstellung 
bewerbenden Personen Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlleiterin des Landkreises ist zur Abnahme einer 
solchen Versicherung an Eides statt zuständig; sie gilt insoweit als zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB). 

 

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder 
im Kreistag des Kyffhäuserkreises vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Kreistagsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 170 Unterschriften). 

 
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 

Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von 
viermal so vielen Wahlberechtigten wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag vertreten ist. 

 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit 

einem geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits 
Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 
3.3    Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich nach 

der Einreichung des Wahlvorschlags in eine von der Wahlleiterin des Landkreises beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen bis zum 22.04.2024 bis 18.00 
Uhr ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur 
Leistung von Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin des Landkreises mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während 
der üblichen Dienstzeiten des Landratsamtes von  

 

Montag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr 
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Dienstag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr 

Donnerstag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr sowie 

   Freitag  von 09.00 bis 12.00 Uhr  
 im Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, Raum 2.14 ausgelegt.  
  
 Die Wahlleiterin des Landkreises legt die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften 

außerdem auch bei allen Gemeindeverwaltungen innerhalb des Wahlgebiets unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags aus.  

 Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften sind Bescheinigungen der 
Gemeindeverwaltung über die Wahlberechtigung des Unterzeichners nach dem Muster der 
Anlage 24 zur ThürKWO vorzulegen, es sei denn, dass die Unterstützungsunterschrift vom 
Wahlberechtigten bei der Gemeindeverwaltung seiner Hauptwohnung geleistet wird. 

 
 (Gemeindeverwaltung sind auch die Verwaltungsgemeinschaft und die erfüllende Gemeinde 

für ihre Mitgliedsgemeinden) 
 

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei dem Landratsamt oder den Gemeindeverwaltungen der kreisangehörigen 
Gemeinden aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in 
diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von 
Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden. 

 

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listenverbindung). Sie muss spätestens am 
22.04.2024 bis 18.00 Uhr durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten der 
Wahlvorschläge gegenüber der Wahlleiterin des Landkreises erfolgen. Dieser Erklärung ist die 
schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen. 

 

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12.04.2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein.  

 Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleiterin des Landkreises 
  
 Landratsamt Kyffhäuserkreis 
 Frau Sabine Böttcher 
 Zimmer 2.14 
 Markt 8 
 99706 Sondershausen 
  
 einzureichen.  
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 Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen 
Unterzeichner des Wahlvorschlags zurückgenommen werden. 

 

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so findet Mehrheitswahl 
statt, d. h. die Wahl wird ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und ohne das 
Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so 
viele Stimmen, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind. 

 

7.  Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin des Landkreises unverzüglich 
auf Mängel überprüft und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. 
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum 22.04.2024, 18.00 Uhr, behoben sein. 
Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeitsverlust 
veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), 
sind in gleicher Weise wie Bewerber zu wählen.  

 Am 23.04.2024 tritt der Landkreiswahlausschuss zusammen und beschließt, ob die 
eingereichten Wahlvorschläge und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das 
Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten 
Anforderungen entsprechen und als gültig zuzulassen sind. 

 
8. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunalwahlordnung 

vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder 
staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 

 

Sondershausen, den 28.02.2024  

 

 

gez. S. Böttcher 

Wahlleiterin des Kyffhäuserkreises 

 

Nr. 3 - Öffentliche Bekanntmachung zur Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des Landrats 

 

1. Im Landkreis Kyffhäuserkreis wird am 26. Mai 2024 ein Landrat gewählt. 
 
Zum Landrat, der als Beamter auf Zeit auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist jeder 
Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen 
wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. 
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Lebensjahr vollendet hat. Zum Landrat kann auch ein Bewerber gewählt werden, der zur Zeit 
der Wahl seinen Aufenthalt nicht im Landkreis hat. 
 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland zurzeit: 
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik 
Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 
Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische 
Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Republik Zypern. 

 
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätzlichen 
Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 

 
Zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und 
der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum Landrat nicht wählbar, wer im Übrigen 
die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Landrates hat 
für die Zulassung zur Wahl gegenüber der Wahlleiterin des Landkreises eine schriftliche 
Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG). 

 

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Landrates können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden.  
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 

 

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers nach 
§ 28 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich 
erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist. 

 

 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 
Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählergruppen müssen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten tragen, die 
nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung 
für ungültig. 

 
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite 
als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, 
dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 
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Kommunalwahlgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner 
Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber der Wahlleiterin des Landkreises abberufen und 
durch andere ersetzt werden. 
 

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 
Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten: 

 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Bewerbers, 
 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 
 

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres  
 Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage beizufügen: 
 
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er seiner Aufnahme 

als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, 
dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 
Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versammlung, 

 
c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer der 

Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG, 
 

d) Bescheinigung der Gemeinde über die Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 23 zur ThürKWO, 

 

e) Bescheinigung der Gemeinde über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags, ggf. des Beauftragten und seines Stellvertreters nach dem Muster der 
Anlage 24 zur ThürKWO 

  
1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der Anlagen 7 und 7a zur 

ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal so vielen 
Wahlberechtigten tragen, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 200 
Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Landrat als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich. 
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Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlage beizufügen: 
 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er seiner Aufnahme 
als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat, dass 
er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes 
geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

 
b) Bescheinigung der Gemeinde über die Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Muster der 

Anlage 23 zur ThürKWO, 
 

c) Bescheinigung der Gemeinde über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags nach dem Muster der Anlage 24 zur ThürKWO. 

 

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber muss in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den 
wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame 
Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann auch 
durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten 
Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. 

 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort und Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere 
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit 
gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die 
Wahlleiterin des Landkreises ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches 
(StGB). 

  

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder 
im Kreistag des Kyffhäuserkreises vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, 
zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Kreistagsmitglieder 
zu wählen sind (insgesamt 170 Unterschriften). 

  
3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 

Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 
Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag 
jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften von 
viermal so vielen Wahlberechtigten wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
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Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl 
ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag des Kyffhäuserkreises 
vertreten ist. 

 
3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe mit 

einem geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die 
Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits 
Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 
3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich 

nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine von der Wahlleiterin des Landkreises beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis bis zum 22.04.2024 bis 18.00 Uhr ausgelegte Liste unter Angabe 
ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine 
eigenhändige Unterschrift zu leisten.  

 Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird von der Wahlleiterin des 
Landkreises mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des 
Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten des Landratsamtes Kyffhäuserkreis 

 
 Montag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr 

Dienstag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr 

Donnerstag  von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr sowie 

   Freitag  von 09.00 bis 12.00 Uhr 
 
 im Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, Zimmer 2.14 ausgelegt.  
 
 Die Wahlleiterin des Landkreises legt die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften 

außerdem auch bei allen Gemeindeverwaltungen innerhalb des Wahlgebiets unverzüglich nach 
Einreichung des Wahlvorschlags aus. Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften sind 
Bescheinigungen der Gemeindeverwaltung über die Wahlberechtigung des Unterzeichners 
nach dem Muster der Anlage 24 zur ThürKWO vorzulegen, es sei denn, dass die 
Unterstützungsunterschrift vom Wahlberechtigten bei der Gemeindeverwaltung seiner 
Hauptwohnung geleistet wird. 

 
 (Gemeindeverwaltung sind auch die Verwaltungsgemeinschaft und die erfüllende Gemeinde 

für ihre Mitgliedsgemeinden) 
 

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei dem Landratsamt oder den Gemeindeverwaltungen der kreisangehörigen 
Gemeinden aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung kann in 
diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die 
Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 
 
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von 
Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
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in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden. 

 

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderliche Zahl an 
Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls von der Wahlleiterin des Landkreises 
mit einer Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) 
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die 
Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend. 

 

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12.04.2024 
bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleiterin des 
Kyffhäuserkreises, Frau Sabine Böttcher, Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 
Sondershausen, Zimmer 2.14, einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 
12.04.2024 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden. 

 

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl ohne 
Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. 

 

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden von der Wahlleiterin unverzüglich auf Mängel 
überprüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 22.04.2024 bis 18.00 Uhr 
behoben sein.  

 Am 23.04.2024 tritt der Wahlausschuss des Landkreises zusammen und beschließt, ob die 
eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die 
Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des 
Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt. 

 
7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunalwahlordnung 

vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder 
staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 

 

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter. 

 

 

Sondershausen, den 28.02.2024  

 

 

gez. S. Böttcher 

Wahlleiterin des Kyffhäuserkreises 
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Nr. 4 - Hinweis der Kreiswahlleiterin für die Kreistags- und Landratswahl 
2024 

 

Die Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber werden gebeten die amtlichen Formulare für die 
Wahlvorschläge zur Kreistags- und Landratswahl bei der Kreiswahlleiterin telefonisch unter 03632/ 
741 712 oder per E-Mail an kommunalwahlen@kyffhaeuser.de abzufordern. 
 
Außerdem wird darum gebeten zum Zweck der Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kreistags- 
und Landratswahl nach Möglichkeit einen Termin mit der Kreiswahlleiterin vorab zu vereinbaren. 

 

gez. S. Böttcher 
Wahlleiterin  
Kreistags- und Landratswahl 
 
 

Nr. 5 - Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk zur Änderung der 
Betriebssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer 
Pforte“   

 

Der nachstehend abgedruckten 1. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des 
Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde, 
Landratsamt Kyffhäuserkreis, vom 13.02.2024 die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt im Bekanntmachungsorgan des Kyffhäuserkreises „Amtsblatt des 
Landkreises Kyffhäuserkreis“.  
 
An der Schmücke, den 21.02.2024 
 
gez. S. Schäffer 
Verbandsvorsitzende 
 

1. Änderungssatzung der Betriebssatzung 

des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ vom 20.08.2002 
 

 
Aufgrund des § 23 Abs. 1 und des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 
S. 290), in der jeweils geltenden Fassung, i.V.m. den §§ 19, 20 Abs. 2, 76 Abs. 3 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung –ThürKO-) vom 28.01.2003 (GVBl. 
S. 41) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 1 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) 
vom 06.09.2014(GVBl. S. 642) ) in der jeweils geltenden Fassung und § 13 der Verbandssatzung hat 
die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ mit Beschluss-Nr. 01-
02-2024 NG vom 29.01.2024  folgende  
1. Änderungssatzung zur Betriebssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Betriebssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ vom 20.08.2002 wird 
wie folgt geändert: 

 

mailto:kommunalwahlen@kyffhaeuser.de
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1. Der § 1 Abs. 1 (Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes) wird wie folgt geändert: 

 
1.   Die Abwasserbeseitigungseinrichtungen des Zweckverbandes werden als Eigenbetrieb 

 nach der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen dieser Satzung 
 geführt. Der Eigenbetrieb führt den Namen Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“. 

 
2. Der § 4 Abs. 1 (Werkleiter) wird wie folgt geändert: 

1.  Zur Leitung des Eigenbetriebes wird ein Werkleiter und ein Stellvertreter bestellt. Die 
Bestellung erfolgt durch die Verbandsversammlung. Der Werkleiter leitet den Eigenbetrieb 
aufgrund der Thüringer Eigenbetriebsverordnung, der Verbandssatzung, dieser 
Betriebssatzung, der Beschlüsse der Verbandsversammlung, des Werkausschusses und 
der gemäß § 7 Abs. 3 dieser Satzung ergangenen Weisungen des Verbandsvorsitzenden 
in eigener Verantwortung. 

 
3. Der § 4 Abs. 2 g) (Werkleiter) wird wie folgt geändert: 

 
g)  Personalangelegenheiten, die im Rahmen von Verfügungen des Verbandsvorsitzenden 

nach § 33 Abs. 2 ThürKGG i.V.m. § 29 Abs. 1 bis 3 ThürKO auf den Werkleiter übertragen 
sind, insbesondere  

 
a) Einstellung, Eingruppierung, Versetzung und Entlassung von    
 Bediensteten 
b)  dienstrechtliche Maßnahmen, soweit es für die Personalentscheidung    
     nicht der Zustimmung der Verbandsversammlung/ des  
     Werkausschusses bedarf 

 
4. Der § 8 Abs. 3 (Vertretungsbefugnis), wird wie folgt geändert: 

 

2. Der Vertretungsberechtigte nach Abs. 1 und sein Stellvertreter sind nach ihrer 

Bestellung durch die Verbandsversammlung in der für Satzungen des 

Zweckverbandes vorgeschriebenen Form öffentlich bekanntzugeben.  

 

5. Im § 10 Abs. 1 Satz 3 wird vor dem Wort „Eigenbetriebsverordnung“ das Wort 
„Thüringer“ ergänzt. 

 

6. Der § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

2.   Der Werkleiter hat den Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb von 6 
 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen, zu unterschreiben und über 
 den Verbandsvorsitzenden dem Werkausschuss vorzulegen. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.04.2024 in Kraft. 
 
 
 
An der Schmücke, den 21.02.2024 
 
 
 
S. Schäffer       Siegel 
Verbandsvorsitzende 
 
 

Nr. 6 - Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer 
Pforte“; Bekanntmachung der 7. Änderungssatzung der 
Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer 
Pforte“ 

Der Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ hat dem Landratsamt Kyffhäuserkreis, als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde gem. §§ 42 Abs. 2 und 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Thüringer Gesetzes über 
die kommunale Gemeinschaftsarbeit die nachstehend abgedruckte 7. Änderungssatzung der 
Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ angezeigt. 
 
Diese am 21.02.2024 ausgefertigte 7. Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ wird hiermit amtlich bekannt gemacht. 
 
Sondershausen, den 26.02.2024  
 
 
gez. Hochwind-Schneider (Siegel) 
 
 

7. Änderungssatzung der Verbandssatzung  
des Abwasserzweckverbandes "Thüringer Pforte" 

 

Aufgrund der §§ 17 Abs. 1 und 31 Abs. 2 ThürKGG vom 11.06.1992 (GVBI. S. 232), i.d.F.d. 

Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201)   hat die Verbandsversammlung des 

Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ mit Beschluss-Nr. 01-03-2024 NG vom 29.01.2024 

folgende 7. Änderung der Verbandssatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 
 

Die Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ vom 17.06.2002, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 24.02.2022, wird wie folgt geändert 

 
 

1. Der § 9 (Verbandsvorsitzender) wird um Abs. 2 ergänzt: 
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2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden für die Dauer der zum Zeitpunkt 
der Wahl laufenden Kommunalwahlperiode der Gemeinderäte gewählt.  Sie üben ihr Amt 
nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neugewählten 
Verbandsvorsitzenden weiter aus. 

 

 
2. Der § 16 (Entschädigung) wird wie folgt geändert: 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 75,00 
EUR. 

 

(2) Nimmt der Verbandsvorsitzende seine Tätigkeit länger als 3 Monate nicht wahr, 

erlischt der Anspruch auf die Aufwandsentschädigung.  

 
(3) Im Fall einer längerfristigen Vertretung des Verbandsvorsitzenden durch den 

stellvertretenden Vorsitzenden, erhält dieser eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 

75,00 EUR. 

 
(4) Die Verbandsräte erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 EUR  bei Teilnahme 

an der Sitzung der Verbandsversammlung. 

 
3. Der §18 (Öffentliche Bekanntmachung) wird wie folgt geändert: 

 

1) Satzungen und Verordnungen des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ werden 
durch Veröffentlichung in einer elektronischen Ausgabe des Amtsblattes des 
Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ bekanntgemacht. Das Amtsblatt trägt die 
Bezeichnung „Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte““. Das Amtsblatt 
wird auf der Internetseite des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ (www.azv-
thueringer-pforte.de) veröffentlicht. Die elektronischen Ausgaben des Amtsblattes können 
während der öffentlichen Sprechzeiten in der Verwaltung kostenlos eingesehen werden 
und sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck erhältlich. Sind Karten, Pläne oder 
Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen Bestandteile einer 
Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch erfolgen, dass sie 
beim Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ ausgelegt werden und auf die Auslegung 
bei der Bekanntmachung der übrigen Teile der Satzung hingewiesen wird. 

 
2) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 

Sitzungen der Verbandsversammlung und des Verbandsauschusses werden spätestens 
am vierten Tag, bei Dringlichkeit am zweiten Tag vor der Sitzung durch Veröffentlichung 
auf der Internetseite des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ (www.azv-
thueringer-pforte.de) vollzogen.  

 

3) Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse werden nach Absatz 2 öffentlich 
bekanntgemacht. Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse werden nach 
Absatz 2 bekannt gemacht, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 

 

4) Kann die in dieser Verbandssatzung vorgeschriebene Bekanntmachungsform wegen 
eines Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Ereignisse nicht eingehalten 
werden, so genügt in dringenden Fällen als öffentliche Bekanntmachung jede andere 
geeignete Form der Bekanntgabe, die eine ausreichende Unterrichtung der Einwohner 
gewährleistet. Die Bekanntmachungen sind unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses 
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in der Form, in der sie sonst öffentlich bekanntzumachen wären, zu veröffentlichen; auf 
die Form ihrer Bekanntmachung ist dabei hinzuweisen. 

 
5) Angelegenheiten, über die ein Beschluss nach § 36a Abs. 2 ThürKO im Umlaufverfahren 

gefasst werden soll, werden vor der Beschlussfassung in einer elektronischen Ausgabe 
des Amtsblattes des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte"  bekanntgemacht. Das 
Gleiche gilt für Beschlüsse nach § 36a Abs. 2 ThürKO. Soweit eine öffentliche 
Bekanntmachung nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich ist, genügt eine öffentliche 
Bekanntmachung in anderer geeigneter Weise. Die öffentliche Bekanntmachung in 
ortsüblicher Weise ist im Fall des Satzes 3 unverzüglich nach Wegfall des 
Hinderungsgrundes nachzuholen. 

 

6) Für sonstige gesetzlich erforderliche Bekanntmachungen gilt Absatz 2 entsprechend, 
sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes bestimmen.  

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.04.2024 in Kraft. 
 
 
 
An der Schmücke, den 21.02.2024 
 
 
 
S. Schäffer        Siegel 
Verbandsvorsitzende 
 
 
 

Nr. 7 - Öffentliche Bekanntmachung zur Baugenehmigung der Errichtung 
eines Mobilfunkmastes 

 

Errichtung Mobilfunkmast Höhe ca. 50 m 
 

 
 
Auf Antrag des o. g. Bauherrn vom 17.01.2023 wird nach § 71 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung zum Bauvorhaben Errichtung Mobilfunkmast 
Höhe ca. 50 m, Aktenzeichen 02300034, erteilt.  
 

Antragsteller: ATC Germany Holdings GmbH  
vertr. d. Frau Rezvandokht Nazari, 80992 München, Gneisenaustraße 
15 

Baugrundstück: Trebra Auf der Wiesel  
Planverfasser: Büro für Bauwesen Burkhardt Frau Anja Burkhardt, 80331 München, 

Sonnenstraße 32 
Gemarkung: Trebra 
Flurstück-Nr.: 6-138/3 
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Das Bauvorhaben auf den o. g. Flächen in der Gemarkung Trebra wird auf der Grundlage der 
eingereichten Bauvorlagen und der Baugenehmigung vom 21.02.2024 im 
Baugenehmigungsverfahren nach § 63 ThürBO genehmigt. Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen sind Bestandteil der Baugenehmigung. 

 

Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke die Möglichkeit, die 
genehmigten Unterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im 
Baugenehmigungsverfahren können allerdings nur solche nachbarrechtlichen Belange berücksichtigt 
werden, die durch das öffentliche Baurecht geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, 
Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder betriebliche Missstände privatrechtlicher Natur, die bei der 
öffentlich-recht-lichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der Genehmigungsbehörde 
keine Berücksichtigung finden. Rechtsbehelfe des Nachbarn gegen eine Baugenehmigung haben 
keine aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass von der von betroffenen Bürgern angegriffenen 
Baugenehmigung auch dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn diese die Baugenehmigung mit 
Widerspruch und Klage angreifen. 

 

Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 

Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr und 

außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung 

 

im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, Bauverwaltungsamt, in 99706 Sondershausen, Markt 8 
eingesehen werden. 

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis erhoben. werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, eingelegt werden. 
 
 
Hochwind-Schneider 
L a n d r ä t i n 
 
 

Nr. 8 - Öffentliche Bekanntmachung zur Baugenehmigung der Errichtung 
eines Mobilfunkmastes 

 
Antragsteller: 1&1 Mobilfunk GmbH vertr. d. d. Geschäftsführer, 40468 Düsseldorf, 

Wanheimer Straße 90-92 

Baugrundstück: Bad Frankenhausen OT Esperstedt, Am Rasenrain  

Planverfasser: A&M Engineering Herrn Dirk Felgenhauer, 40882 
Ratingen,Kokkolastraße 5-7 
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Auf Antrag des o. g. Bauherrn vom 04.03.2022 wird nach § 71 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung zum Bauvorhaben Errichtung eines 
Funkmastes, Aktenzeichen 02200157, erteilt.  
Das Bauvorhaben auf den o. g. Flächen in der Gemarkung Esperstedt wird auf der Grundlage der 
eingereichten Bauvorlagen und der Baugenehmigung vom 09.02.2024 im 
Baugenehmigungsverfahren nach § 63 ThürBO genehmigt. Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen sind Bestandteil der Baugenehmigung. 
Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke die Möglichkeit, die 
genehmigten Unterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im 
Bau-genehmigungsverfahren können allerdings nur solche nachbarrechtlichen Belange 
berücksichtigt werden, die durch das öffentliche Baurecht geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche 
auf Aussicht, Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder betriebliche Missstände privatrechtlicher 
Natur, die bei der öffentlich-recht-lichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der 
Genehmigungsbe-hörde keine Berücksichtigung finden. Rechtsbehelfe des Nachbarn gegen eine 
Baugenehmigung haben keine aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass von der von betroffenen 
Bürgern angegrif-fenen Baugenehmigung auch dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn diese 
die Baugenehmi-gung mit Widerspruch und Klage angreifen. 
Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr und außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung 
im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, Bauverwaltungsamt, in 99706 Sondershausen, Markt 8 
eingesehen werden. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis erhoben. werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, eingelegt werden. 
 
Hochwind-Schneider 
L a n d r ä t i n 
 
 

Nr. 9 - Bekanntmachung zur Berichtpflicht nach der Thüringer 
Rohwassereigenkontrollverordnung 

 
 

Seit dem 1. Januar 2023 sind alle Gewässerbenutzer, die erlaubnispflichtige Grundwasser- oder 
Oberflächenwasserentnahmen ausüben, durch die Thüringer Rohwassereigenkontroll-verordnung 
verpflichtet, die entnommenen Wassermengen zu messen und jährlich unaufgefordert dem Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) elektronisch zu übermitteln.  
 
Das TLUBN stellt für alle Gewässerbenutzer über die Internetseite  
https://tlubn.thueringen.de/wasser/wasserversorgung-abwasser/thueringer-
rohwassereigenkontrollverordnung 
Internetportale für die elektronische Übermittlung der Entnahmemengen und notwendigen weiteren 
Informationen im Sinne des Onlinezugangsgesetzes bereit. 
  
Die Meldungen der Träger der öffentlichen Wasserversorger (Gemeinden bzw. Zweckverbände) 
müssen jeweils bis zum 30.06. für das Vorjahr erfolgen. Die Meldungen der sonstigen 
Gewässerbenutzer müssen jeweils bis zum 31.03. für das Vorjahr erfolgen. Sofern in 
wasserrechtlichen Entscheidungen eine Berichtspflicht zu den Entnahmemengen gegenüber der 

Gemarkung: Esperstedt 

Flurstück-Nr.: 3-182/43 



Amtsblatt des Landkreises Kyffhäuserkreis – Nr. 04/2024 – 29.02.2024 Seite 19 von 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

unteren Wasser¬behörde beim [Landratsamt …/ der kreisfreien Stadt … oder dem ehemaligen 
Staatlichen Umweltamt] festgelegt ist, ist diese damit grundsätzlich erfüllt.  
 
Auf der genannten Internetseite werden für die Gewässerbenutzer ferner Informationen, 
insbesondere zur Erlaubnis- und Berichtspflicht von Wasserentnahmen, Ausfüllhinweise, 
Dokumentvorlagen, etc. bereitgestellt. Videoanleitungen unterstützen insbesondere die Bürger, 
Unternehmen und anderen Gewässerbenutzer bei der Berichterstattung.   
 
 
Ggf. ergänzend können noch die folgenden Hinweise mit in die Bekanntmachung aufgenommen 
werden: 
 
Die Berichtspflicht gilt z. B. für alle Oberflächenwasserentnahmen, die über Pumpen oder 
Entnahmeleitungen ausgeübt werden. Ausgenommen ist nur der sogenannte Gemeingebrauch, das 
Entnehmen von Wasser durch Schöpfen, z. B. mit Kannen oder Eimern, sowie das Tränken von 
Tieren. 
 
Bei Grundwasserentnahmen sind die Ausnahmen weiter gefasst. Wer einen Brunnen oder eine 
Quelle nur für den eigenen Haushalt nutzt, dazu zählt auch die Nutzung im eigenen Haus- oder 
Kleingarten, fällt unter die Erlaubnisfreiheit soweit die Jahresmenge unter 2000 m³ liegt und ist damit 
von der Berichtspflicht ausgenommen. Näheres zu den erlaubnisfreien Grundwasserentnahmen, die 
nicht unter die Berichtspflicht fallen, kann einem Hinweisblatt für erlaubnisfreie 
Grundwasserentnahmen des TLUBN auf der genannten Internetseite entnommen werden.  
 
 
(TLUBN, Referat 53, 31.01.2024) 
 
 

Nr. 10 - Kartierungsarbeiten in Thüringen zur Arterfassung in 2024 im 
Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz (TLUBN) 

 

Der Schutz der Biodiversität in Thüringen ist übergreifendes Ziel des Artenschutzes und eine der 
wesentlichen Aufgaben am Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), 
der oberen Naturschutz- und Naturschutzfachbehörde in Thüringen. Um wildlebende Arten und deren 
Populationen zu erhalten, sind fachliche Grundlagen nötig, für deren Erarbeitung das TLUBN in 
Thüringen zuständig ist. 
 
Zu den Aufgaben des TLUBN im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege gehören die fachliche 
Beratung und Unterstützung der Naturschutzbehörden sowie die Bereitstellung der dafür 
erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen und Daten zu Natur und Landschaft, insbesondere die 
Erfassung der Arten, Biotope und Lebensraumtypen (vgl. § 23 Abs. 1 Thüringer Naturschutzgesetz). 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben vergibt das TLUBN Aufträge, in deren Rahmen Erfassungen im 
Gelände stattfinden und auch frei zugängliche (Privat-) Grundstücke in der freien Landschaft betreten 
werden können. Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus § 30 des 
Thüringer Naturschutzgesetzes und wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben: 
„(1) Die Bediensteten der Naturschutzbehörden, der Naturschutzfachbehörde einschließlich der 
Staatlichen Vogelschutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauftragt … wurden, … sind berechtigt, 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden zu betreten. Sie haben 
sich auf Verlangen zu legitimieren. (4) Das Betreten und Befahren erfolgt auf eigene Gefahr. Durch 
die Duldungsverpflichtung werden keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten [für 
den Grundstückseigentümer] begründet.“ 
Die Auftragnehmer des TLUBN können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine vom TLUBN 
ausgestellte Bescheinigung belegen.  
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Folgende Kartierungsarbeiten, die in 2024 vorgesehen sind und im Auftrag des TLUBN erfolgen, 
möchten wir Ihnen hiermit bekannt machen: 
 

- Monitoring von Holzkäfern in ungenutzten Wäldern (ganzjährig; thüringenweit) 
- Monitoring von hochgefährdeten Insekten (April–September; thüringenweit) 
- Erfassung von Laufkäfern und Spinnen auf Feuchtwiesen (April–Oktober; thüringenweit) 
- Fortführung der Fließgewässerkartierung Libellen (Monitoring) an der Saale und Unstrut 

(Juni–Juli) 
- Fortsetzung der Erfassung von Libellen an Mooren im Thüringer Wald als Effizienzkontrolle 

im Jahr 2024 (Juni–August; Schmalkalden-Meiningen, Suhl, Ilm-Kreis) 
- Erfassung von Vorkommen invasiver gebietsfremder Krebsarten in Thüringen (ganzjährig; 

thüringenweit) 
- Präsenz-Absenz-Erfassung zzgl. Lebensraumbewertung der Arten Kreuzkröte Epidalea 

calamita und Wechselkröte Bufotes viridis in Thüringen (April – Juni; thüringenweit) 
- Feldhamsterbau-Kartierungen sowie Validierung von Feldhamster-Hinweisen (ganzjährig; 

Feldhamster-Verbreitungsgebiet) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 1 "Südharz" 

(ganzjährig; Nordhausen) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 3 "Ellersystem - 

Weilröder Wald - Sülzensee " (ganzjährig; Eichsfeld, Nordhausen) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 9 "Hainleite - 

Westliche Schmücke" (ganzjährig; Kyffhäuserkreis, Sömmerda) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 17 "Ackerhügelland 

nördlich Weimar mit Ettersberg" (ganzjährig; Weimarer Land, Erfurt, Sömmerda, Weimar) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 18 "Werra-Aue 

zwischen Breitungen und Creuzburg" (ganzjährig; Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 21 "Gleichberge" 

(ganzjährig; Hildburghausen) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 31 

"Muschelkalkgebiet südöstlich Erfurt" (ganzjährig; Weimarer Land) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 32 "Ilmtal zwischen 

Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald" (ganzjährig; Weimarer Land, Weimar) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 38 "Hänge an der 

Bleilochtalsperre" (ganzjährig; Saale-Orla-Kreis) 
- Monitoring wertgebender Vogelarten im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) Nr. 43 "Zeitzer Forst" 

(ganzjährig; Gera, Saale-Holzland-Kreis) 
- Monitoring häufiger Brutvogelarten (März¬–Juni; thüringenweit) 
- Monitoring seltener Brutvogelarten (März–Juli; thüringenweit) 
- Monitoring rastender Wasservögel (ganzjährig, thüringenweit) 
- Erfassung der Kormoranbestände (ganzjährig, thüringenweit) 
- Landesweite Erfassung der Nilgans (ganzjährig, thüringenweit) 
- Fortführung der Erfassungen von Farn- und Blütenpflanzen, Moosen, Flechten und Algen 

(ganzjährig; thüringenweit) 
- Fortführung der Erfassung von Pilzen in den Hochmooren des Thüringer Waldes (April–

November; Gotha, Schmalkalden-Meiningen, Suhl, Ilm-Kreis) 
- Erfassungen im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen des TLUBN (thüringenweit), 

Veranstaltungskalender unter https://tlubn.thueringen.de/service/termine-und-
veranstaltungen einsehbar. 
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Weitere Informationen zum Thema Artenschutz in Thüringen finden Sie auf der Internetseite des 
TLUBN unter https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/artenschutz. 
 
Kontakt:  Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
  Referat 31 

Göschwitzer Straße 41 
  07745 Jena 
  Tel.: 0361 / 57 3942 000 (Behördenzentrale) 
  E-Mail: poststelle@tlubn.thueringen.de  
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Herausgeber: 
Landkreis Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
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Erscheinungsweise: 

 ohne feste Erscheinungstermine (bei Bedarf bzw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) 
 Veröffentlichung auf der Internetseite des Kyffhäuserkreises www.kyffhaeuser.de und gebührenfreie Auslegung im 

Eingangsbereich des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises, Markt 8 in 99706 Sondershausen.  
 Das Amtsblatt kann als Download über www.kyffhaeuser.de bezogen werden. 
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